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Register 

§ 1 Unter der Verantwortung der Organisation ist ein Register in Form einer elektronischen Datenbank 
zu erstellen und auf dem letzten Stand zu halten, das Informationen über die Eisenbahnfahrzeuge, für 
die ein Betriebszertifikat ausgestellt wurde, und über die Bauarten, für die ein Bauartzertifikat 
ausgestellt wurde, enthält. Das Register hat gemäß Artikel 19 zugelassene Eisenbahnfahrzeuge 
einzubeziehen; es kann Eisenbahnfahrzeuge enthalten, die nur für den nationalen Verkehr zugelassen 
sind. 

§ 2 Die Datenbank hat auch ein Register mit Informationen betreffend die zuständigen Behörden und die 
Einrichtungen, denen gemäß Artikel 5 Zuständigkeit übertragen wurde, sowie die 
akkreditierten/anerkannten Prüfer gemäß Artikel 15 § 2 zu enthalten. 

§ 3 Der Fachausschuss für technische Fragen kann beschließen, in die Datenbank weitere im 
Eisenbahnbetrieb zu verwendende Daten einzubeziehen, wie Informationen betreffend Erklärungen, 
Prüfungen und Instandhaltung der zugelassenen Fahrzeuge (einschließlich der nächsten anfallenden 
Prüfung), Informationen betreffend Unfälle und Zwischenfälle und Register betreffend die 
Kodierung von Fahrzeugen, Standorte, Eisenbahnverkehrsunternehmen, Halter, 
Infrastrukturbetreiber, Werkstätten, Hersteller und für die Instandhaltung zuständige Stellen (ECM). 
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§ 4 Der Fachausschuss für technische Fragen hat die funktionale und technische Architektur der 
Datenbank sowie die erforderlichen Daten festzulegen, wann und wie diese bereitzustellen sind, 
welche Zugangsberechtigungen bestehen werden sowie weitere Bestimmungen für Verwaltung und 
Betrieb einschließlich der zu verwendenden Datenbankstruktur. In jedem Falle sind dem 
Generalsekretär Halterwechsel, ECM-Wechsel, Ausmusterungen, behördliche Stilllegungen, das 
Ruhen oder der Entzug von Zertifikaten, Erklärungen oder sonstige Nachweise sowie Änderungen 
am Fahrzeug, die von der zugelassenen Bauart abweichen, unverzüglich mitzuteilen. 

§ 5 Bei der Anwendung dieses Artikels hat der Fachausschuss für technische Fragen von Vertragsstaaten 
und regionalen Organisationen eingerichtete Register zu berücksichtigen, damit übermäßige 
Belastungen der Beteiligten wie regionaler Organisationen, Vertragsstaaten, zuständiger Behörden 
und der Industrie verringert werden. Um auch die Kosten für die Organisation zu minimieren und 
kohärente Registersysteme zu erlangen, haben alle Beteiligten ihre Pläne und Entwicklungen in 
Bezug auf Register, die in den Anwendungsbereich dieser Einheitlichen Rechtsvorschriften fallen, 
mit der Organisation abzustimmen. 

§ 6 Die in der Datenbank registrierten Daten gelten bis zum Beweis des Gegenteils als Nachweis der 
technischen Zulassung eines Eisenbahnfahrzeugs. 

§ 7 Der Fachausschuss für technische Fragen kann beschließen, dass die Kosten für die Einrichtung und 
Verwaltung der Datenbank vollständig oder teilweise von den Nutzern getragen werden; für das 
Liefern und Ändern von Daten ist kein Entgelt vorzusehen, während die Abfrage von Daten 
gebührenpflichtig sein kann. 
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